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Digital gut beraten

Arbeitsrecht

Begriindung des Arbeitsverhaltnisses

Das Arbeitsverhaltnis beginnt mit einem Arbeitsvertrag, dessen Abschluss grund-
satzlich keine bestimmte Form (z. B. Schriftlichkeit) voraussetzt. Der Arbeitsvertrag
ist eine fur beide Seiten verbindliche Vereinbarung zwischen Arbeitgeberin bzw.
Arbeitgeber und Arbeitnehmerin bzw. Arbeitnehmer tUber die wechselweisen Rechte
und Pflichten aus dem Arbeitsverhaltnis. Der Arbeitgeber hat in erster Linie
Anspruch auf die Arbeitsleistung des Arbeitnehmers, wahrend der Arbeitnehmer im
Gegenzug die Entlohnung seiner Arbeitsleistung fordern darf.

Unverzuglich nach Beginn des Arbeitsverhaltnisses muss der Arbeitgeber dem
Arbeitnehmer eine schriftliche Aufzeichnung Uber die wesentlichen Rechte und
Pflichten aus dem Arbeitsvertrag (Arbeitsvertrag oder Dienstzettel) aushandigen.
Wurden die Rechte und Pflichten mundlich vereinbart, dann muss die getroffene Ver-
einbarung als Dienstzettel verschriftlicht werden.

Mindestinhalt des Dienstzettels

@Name und Anschrift des Arbeitgebers

@Name und Anschrift des Arbeitnehmers

@Beginn des Arbeitsverhaltnisses

@Bei Arbeitsverhaltnissen auf bestimmte Zeit das Ende des Arbeitsverhaltnisses
@Dauer der Kiindigungsfrist, Kiindigungstermin, Hinweis auf das Kiindigungsverfahren

@gewodhnlicher Arbeits(Einsatz)ort, erforderlichenfalls Hinweis auf wechselnde Arbeits(Einsatz)orte,
Sitz des Unternehmens

@AlIfallige Einstufung in ein generelles Schema
@Vorgesehene Verwendung und kurze Beschreibung der zu erbringenden Arbeitsleistung

@die betragsmapige Hohe des Grundgehalts oder -lohns, weitere Entgeltbestandteile, wie z. B. Son-
derzahlungen, gegebenenfalls die Vergiitung von Uberstunden, Falligkeit und Art der Auszahlung
des Entgelts,

@Ausmaf des jahrlichen Erholungsurlaubes
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@Vereinbarte tagliche oder wéchentliche Normalarbeitszeit, sofern es sich nicht um Arbeitsverhalt-
nisse handelt, auf die das Hausbesorgergesetz anzuwenden ist, gegebenenfalls Angaben zu den
Bedingungen fiir die Anderung von Schichtplénen, und

@Bezeichnung der auf den Arbeitsvertrag allenfalls anzuwendenden Normen der kollektiven Rechts-
gestaltung (Kollektivvertrag, Satzung, Mindestlohntarif, festgesetzte Lehrlingsentschadigung,
Betriebsvereinbarung) und Hinweis auf den Raum im Betrieb, in dem diese zur Einsichtnahme auf-
liegen,

@Name und Anschrift des Tragers der Sozialversicherung und der Betrieblichen Vorsorgekasse (BV-
Kasse) des Arbeitnehmers oder fir Arbeitnehmer, die dem Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungs-
gesetz unterliegen, Name und Anschrift der Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungskasse,

@Dauer und Bedingungen einer vereinbarten Probezeit

@gegebenenfalls den Anspruch auf eine vom Arbeitgeber bereitgestellte Fortbildung

Zusatzlich konnen weitere Angaben erforderlich sein, wenn der Arbeitnehmer zur
Arbeitsleistung Uberlassen oder im Rahmen seines Arbeitsverhaltnisses langer als
einen Monat im Ausland tatig wird.

Jede Anderung der Angaben ist dem Arbeitnehmer unverziiglich, spatestens jedoch
am Tag ihres Wirksamwerdens schriftlich mitzuteilen, es sei denn, die Anderung
erfolgte durch Anderung von Gesetzen oder Normen der kollektiven Rechtsgestal-
tung (z. B. Kollektivvertrag), auf die verwiesen wurde oder die den Grundgehalt oder
-lohn betreffen, oder die Anderung ergibt sich unmittelbar aus der dienstzeitabhéan-
gigen Vorrickung in derselben Verwendungs- oder Berufsgruppe des Kollektivver-
trages.

Schriftlicher Arbeitsvertrag

Wird ein schriftlicher Arbeitsvertrag ausgefertigt, in dem der Mindestinhalt eines
Dienstzettels enthalten ist, muss kein eigener Dienstzettel ausgehandigt werden.

Inhalt des schriftlichen Arbeitsvertrages

Der schriftliche Arbeitsvertrag sollte alle Mindestangaben eines Dienstzettels bein-
halten. Daruber hinaus kdnnen weitere Regelungen getroffen werden, wie zum Bei-
spiel:
@Verpflichtung zur Leistung von Uberstundenarbeit (evtl. Uberstundenpauschale mit Widerrufsmég-
lichkeit)
@Sachbeziige (z. B. Dienstfahrzeug, Dienstwohnung)
@Zusatzliche Entgeltbestandteile wie Betriebspensionen, Pensionskassenregelungen etc.

@Konkurrenzverbot wahrend des aufrechten Dienstverhaltnisses



@Konkurrenzklausel fir die Zeit nach Beendigung des Dienstverhaltnisses

@Festlegung der Kindigungsfristen und des Kiindigungstermins (als Mindestinhalt des Dienstzettels;
gesetzliche Regelungen beachten)

@Verjahrungs- und Verfallbestimmungen

@Vereinbarung ber den Ausbildungskostenersatz

Bei den vereinbarten Regelungen sind gesetzliche Regelungen in unterschiedlichen
Gesetzen des Arbeitsrechtes und Bestimmungen des Kollektivvertrages zu beach-
ten.

Probezeit

Mit Angestellten kann eine Probezeit bis zu einem Monat vereinbart werden. Das
Arbeitsverhaltnis kann wahrend dieser Zeit sowohl von der Arbeitgeberin bzw. vom
Arbeitgeber als auch von der Arbeitnehmerin bzw. vom Arbeithehmer jederzeit ohne
Angabe von Grunden aufgeldst werden. Der Kollektivvertrag kann einen kirzeren
Probezeitraum vorsehen.

Bei Arbeiterinnen und Arbeitern kann ebenfalls eine Probezeit bis zu einem Monat
vereinbart werden, sofern kein Kollektivvertrag anwendbar ist oder der anwendbare
Kollektivvertrag keine eigene Bestimmung Uber die Probezeit enthalt (z. B. zwei
Wochen fur Arbeiter im Hotel- und Gastgewerbe).

Eine Probezeitvereinbarung ist nur dann unbedingt notwendig, wenn der anzuwen-
dende Kollektivvertrag keine Probezeit vorsieht. Empfehlenswert ist jedoch trotz-
dem eine Niederschrift der Probezeitregelung im Arbeitsvertrag bzw. im Dienstzet-
tel, damit beide Seiten nachweislich informiert sind.

Rechte und Pflichten wahrend des Arbeitsverhaltnisses

Arbeitszeit und Arbeitsruhe (Mittagspause)

Die tagliche Normalarbeitszeit betragt grundsatzlich acht Stunden, die wéchentliche
Normalarbeitszeit grundsatzlich 40 Stunden. Kollektivvertrage kdnnen eine Verkur-
zung der Arbeitszeit vorsehen (meist auf 38,50 Stunden).

Das Arbeitszeitgesetz schreibt Ruhepausen zwingend vor, wenn die Tagesarbeitszeit
mehr als sechs Stunden betragt. Das Mindestausmaf} betragt eine halbe Stunde und
ist grundsatzlich am Stick zu gewahren. Die Lage der Pause wird dabei nicht zwin-
gend vorgeschrieben.



Die Tagesarbeitszeit (das ist die tatsachlich geleistete Arbeitszeit, nicht zu verwech-
seln mit der taglichen Normalarbeitszeit) darf grundsatzlich zwdélf Stunden und die
Wochenarbeitszeit 60 Stunden nicht Uberschreiten.

Es steht Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern frei, Uberstunden ohne Angabe von
Griinden abzulehnen, wenn durch diese Uberstunden die Tagesarbeitszeit von zehn
Stunden oder die Wochenarbeitszeit von 50 Stunden uberschritten wird. Sie dirfen
deswegen nicht benachteiligt werden, insbesondere hinsichtlich des Entgelts, der
Aufstiegsmoglichkeiten und der Versetzung. Werden Arbeitnehmer deswegen
gekundigt, konnen sie die Kindigung innerhalb einer Frist von zwei Wochen bei
Gericht anfechten.

Arbeitnehmer kénnen fiir Uberstunden, durch die die Tagesarbeitszeit von zehn
Stunden oder die Wochenarbeitszeit von 50 Stunden tberschritten wird, selbst
bestimmen, ob die Abgeltung in Geld oder durch Zeitausgleich erfolgt. Ubersteigen
die geleisteten Uberstunden dieses Ausmap nicht, kénnen Kollektivvertrag oder
Betriebsvereinbarung festlegen, wie die Abgeltung erfolgen soll, sofern keine abwei-
chende Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer besteht. Mangels
jeder anderen Regelung (durch Vereinbarung, Kollektivvertrag oder Betriebsverein-
barung) miissen geleistete Uberstunden allerdings immer in Geld abgegolten wer-
den.

Bei Vorliegen eines erhohten Arbeitsbedarfs darf die durchschnittliche Wochenar-
beitszeit grundsatzlich innerhalb eines Durchrechnungszeitraums von 17 Wochen 48
Stunden nicht iberschreiten. Wéchentlich sind jedoch nicht mehr als zwanzig Uber-
stunden zulassig. Die Tagesarbeitszeit darf auch hier zwolf Stunden nicht Gberstei-
gen.

Urlaubsanspruch

Wie viele Tage Urlaub stehen zu?

Pro Arbeitsjahr betragt der Urlaubsanspruch bei einer Dienstzeit bis zu 25 Jahren
30 Werktage und Uber 25 Jahren Dienstzeit 36 Werktage. Das ergibt bei einer 5-
Tage-Woche einen Urlaubsanspruch in Hohe von 25 bzw. 30 Arbeitstagen.

Vordienstzeiten bei derselben Arbeitgeberin bzw. beim selben Arbeitgeber werden
angerechnet, vorausgesetzt die Unterbrechungen ibersteigen die Dauer von drei
Monaten nicht und das Arbeitsverhaltnis wurde nicht durch Kindigung der Arbeit-
nehmerin bzw. des Arbeitnehmers, unbegriundeten vorzeitigen Austritt oder ver-



schuldete fristlose Entlassung beendet. Vordienstzeiten bei anderen Arbeitgebern
sowie Zeiten einer selbstandigen Erwerbstatigkeit werden bis héchstens funf Jahre
angerechnet, sofern sie mindestens sechs Monate (im Inland bzw. in einem EWR-
Staat) gedauert haben und die Dienstnehmerin bzw. der Dienstnehmer diese nach-
weisen kann.

Uber die allgemeine Schulpflicht hinaus werden Schulzeiten fiir den Besuch einer
allgemeinbildenden héheren Schule mit héchstens vier Jahren und Hochschulzeiten
bis zu einem Ausmaf von hochstens funf Jahren (vorausgesetzt das Hochschulstudi-
um wurde mit Erfolg abgeschlossen) angerechnet.

ACHTUNG: Beachten Sie die max. Anrechnungsjahre bei Zusammentreffen
von Vordienstzeiten (bei anderen Arbeitgebern und/oder bei selbstandiger Erwerbs-
tatigkeit) und Schulzeiten:

Schulzeiten und Vordienstzeiten sind im Ausmaf von max. sieben Jahren anzurech-
nen. Hochschulzeiten sind bei dieser Anrechnungsgrenze nicht zu bericksichtigen
und somit mit max. finf Jahren zuséatzlich zu berucksichtigen.

Beendigung des Arbeitsverhaltnisses

Bei der Beendigung von Arbeitsverhaltnissen sind insbesondere Kiundigungsfristen
und Kindigungs(end)termine zu beachten.

Der Kindigungs(end)termin ist der Zeitpunkt, zu dem das Arbeitsverhaltnis beendet
werden soll, also der letzte Arbeitstag.

Die Kundigungsfrist ist der Zeitraum zwischen Ausspruch der Kindigung und dem
Ende des Arbeitsverhaltnisses. Als ausgesprochen gilt die Kundigung erst dann,
wenn sie der Empfangerin bzw. dem Empfanger zugegangen ist (ACHTUNG: Dauer
des Postlaufes dazuzahlen!).

Kindigung durch den Arbeitgeber

Wenn die Arbeitgeberin bzw. der Arbeitgeber das Arbeitsverhaltnis kindigt, richtet

sich die Dauer der Kiindigungsfrist einer Arbeiterin bzw. eines Arbeiters oder einer
Angestellten bzw. eines Angestellten, sofern keine fur sie bzw. ihn gunstigere Rege-
lung vereinbart wurde, grundsatzlich nach der Dauer des Arbeitsverhaltnisses:

Kindigungsfristen bei Kindigung durch den Arbeitgeber



Dauer des Arbeitsverhdltnisses Kiindigungsfrist

1. bis 2. Arbeitsjahr 6 Wochen
3. bis 5. Arbeitsjahr 2 Monate
6. bis 15. Arbeitsjahr 3 Monate
16. bis 25. Arbeitsjahr 4 Monate
ab 26. Arbeitsjahr 5 Monate

Der Kiindigungs(end)termin muss, sofern nichts anderes vereinbart wurde, auf das
Quartalsende fallen. Die Kindigung muss also so ausgesprochen werden, dass die
volle Kindigungsfrist zwischen Kindigungsausspruch und Kiindigungstermin zum
Quartalsende liegt.

Beispiel: Ein Arbeitnehmer im vierten Arbeitsjahr soll gekindigt werden. Die Kindi-
gung wird im August ausgesprochen. Die Kindigungsfrist betragt zwei Monate, wes-
halb eine Kindigung zum 30.09. nicht mehr maoglich ist, (zwischen Kindigungsaus-
spruch und Kundigungstermin liegt weniger als die volle Kundigungsfrist).

Kidndigungsausspruch: spatestens am 31.10.
Kiandigungstermin: letzter Arbeitstaqg ist der 31.12.

Davon abweichend kédnnen auch der 15. eines Monats oder der Monatsletzte als Kin-
digungstermin vereinbart werden, sofern ein anwendbarer Kollektivvertrag dem
nicht entgegensteht.

Im Kollektivvertrag konnen unter bestimmten Voraussetzungen fur Arbeiterinnen
und Arbeiter abweichende Kundigungsfristen und -termine festgelegt sein.

Kiindigung durch den Arbeithehmer

Ohne Rucksicht auf die Dauer des Arbeitsverhaltnisses betragt die Kindigungsfrist
einen Monat (von einem Monatsletzten zum nachsten Monatsletzten). Die Kindi-
gungsfrist kann durch Vereinbarung auf bis zu sechs Monate verlangert werden, darf
jedoch nie langer sein als die Kindigungsfrist des Arbeitgebers.

Die Arbeitgeberin bzw. der Arbeitgeber und die Arbeitnehmerin bzw. der Arbeitneh-
mer konnen die Kundigungsfrist einvernehmlich verkurzen. Es sollte jedoch in der
Kindigung ausdrucklich festgestellt werden, dass es sich trotz der einvernehmlichen



VerklUrzung der Kiindigungsfrist um eine Kiindigung und nicht um eine einvernehm-
liche Auflosung des Arbeitsverhaltnisses handelt, denn die einvernehmliche Aufl6-
sung l6st grundsatzlich eine Abfertigungszahlung aus (wenn man sich noch im Sys-
tem Abfertigung ,,Alt“ befindet).

Einvernehmliche Auflésung des Arbeitsverhaltnisses

Die einvernehmliche Auflésung setzt eine vom Willen beider Parteien getragene Ver-
einbarung zwischen Arbeitgeberin bzw. Arbeitgeber und Arbeitnehmerin bzw.
Arbeitnehmer Uber das Ende des Arbeitsverhaltnisses voraus und ist im Gegensatz
zur Kundigung an keine Fristen und Termine gebunden. Der letzte Arbeitstag wird
dabei ebenfalls im Einvernehmen festgelegt.

Vorzeitige Auflosung aus schwerwiegendem Grund
(Entlassung/Austritt)

Entlassung

Die Entlassungsgrunde fir Arbeiterinnen und Arbeiter sind in der Gewerbeordnung
abschlieend aufgezahlt. Nur wenn einer der dort aufgezahlten groben Verstof3e vor-
liegt, kann die Arbeitnehmerin bzw. der Arbeitnehmer gerechtfertigt entlassen wer-
den, ohne dass Fristen und Termine eingehalten werden mussen.

Grunde fur eine gerechtfertigte Entlassung sind bspw. Diebstahl, Korperverletzung
oder Ehrenbeleidigung gegen die Arbeitgeberin bzw. den Arbeitgeber, das Verraten
von Geschafts- oder Betriebsgeheimnissen etc.

Die Entlassungsgrinde fur Angestellte sind im Angestelltengesetz beispielhaft auf-
gezahlt. Bei einem Angestellten genugt das Vorliegen eines ahnlich groben Versto-
Bes, damit dieser gerechtfertigt entlassen werden kann, ohne dass Fristen und Ter-
mine eingehalten werden mussen. Die Grinde sind im Grof3en und Ganzen ahnlich
bei der Entlassung eines Arbeiters. Eine Entlassung muss immer unverzuglich aus-
gesprochen werden.

Ist die Entlassung ungerechtfertigt, hat der Arbeitnehmer Anspruch auf eine Kindi-
gungsentschadigung (entspricht jenem Entgelt, welches der Arbeitnehmer bei einer
ordnungsgemapen Kundigung - unter Einhaltung der Fristen und Termine - erhalten
hatte).



Vorzeitiger Austritt

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben die Mdglichkeit, das Arbeitsverhaltnis
ohne Einhaltung von Fristen und Terminen zu I6sen, wenn sie wichtige Grinde fur die
Auflésung des Arbeitsverhaltnisses haben.

Die Grunde der Arbeiterinnen und Arbeiter finden sich in der Gewerbeordnung. Dazu
zahlen bspw. drohender Gesundheitsschaden bei Fortsetzung der Arbeit, Ehrenbe-
leidung, Misshandlungen, die Weigerung der Dienstgeberin bzw. des Dienstgebers,
den Lohn zu bezahlen etc.

Die Grinde der Angestellten finden sich im Angestelltengesetz und entsprechen im
Wesentlichen jenen der Arbeiter.

Liegen keine wichtigen Grunde vor, muss der Arbeitnehmer die Fristen und Termine
der Kindigung wahren. Halt er diese nicht ein, liegt ein unberechtigter vorzeitiger
Austritt vor und der Arbeitnehmer ist dem Arbeitgeber schadenersatzpflichtiqg.

Urlaubsersatzleistung

Der Arbeitnehmerin bzw. dem Arbeitnehmer steht bei Beendigung des Arbeitsver-
haltnisses eine Ersatzleistung fir den nichtverbrauchten aliquoten Urlaubsanspruch
zu.

Berechnungsschritte der Urlaubsersatzleistung

1. Urlaubsentgelt pro Monat
@regelmiapig wiederkehrende Beziige (z. B. Gehalt, Lohn, Uberstunden, Zulagen, Sachbeziige
usw., nicht jedoch Reisekostenentschadigungen)

@je ein Zwolftel an Sonderzahlungen (z. B. Urlaubsbeihilfe, Weihnachtsremuneration)

2. Anzahl nicht konsumierter Urlaubstage
30 Werktage bzw. bei Berechnung nach Arbeitstagen (Funf-Tage-Woche) 25 Arbeitstage dividiert
durch 365 multipliziert mit der Anzahl der Kalendertage des abzurechnenden Urlaubsjahres.
Bereits verbrauchter Urlaub ist vom aliquoten Urlaubsausmaf} abzuziehen, Alturlaub (nicht konsu-
mierte Urlaubstage aus den letzten drei Urlaubsjahren) ist hinzuzurechnen.

3. Berechnung der Ersatzleistung
Das Urlaubsentgelt pro Monat wird durch 26 (bei Berechnung nach Arbeitstagen durch 22) dividiert
und mit der Anzahl der Urlaubswerktage (Urlaubsarbeitstage) multipliziert.

Beispiel:
Angestellter, Eintritt: 1.1.2023, L6sung des Arbeitsverhaltnisses durch Arbeitnehmer-

kiindigung per 31.5.2024, Monatsgehalt € 1.800,00, monatliches Uberstundenpau-
schale € 300,00, Urlaubsgeld fallig am 31.5. € 1.800,00, Weihnachtsremuneration



fallig am 30.11. € 1.800,00, Urlaubsanspruch 30 Werktage, konsumierter Urlaub acht
Werktage des laufenden Urlaubsjahres

1. Berechnung des aliquoten Urlaubsanspruchs fir das Austrittsjahr:
@30 Werktage/365 Tage x 151 Tage = 12,41 Werktage

@abzuglich bereits konsumierter Urlaub 8,00 Werktage
@abzugelten sind 4,41 Werktage

2. Urlaubsentgelt
@regelmapig wiederkehrender Bezug (Gehalt): € 1.800,00

@Uberstundenpauschale: € 300,00

@aliquotes Urlaubsgeld (€ 1.800,00 :12): € 150,00

@aliguote Weihnachtsremuneration (€ 1.800,00:12): € 150,00
@Urlaubsentgelt fiir einen Monat betragt: € 2.400,00

3. Die Ersatzleistung fir 4,41 Werktage betragt:
@€ 2.400,00:26 x 4,41 = € 407,08

Sofern Urlaubsanspriche aus friheren Jahren noch nicht verjahrt sind, sind diese
voll abzugelten.

Urlaubsentgelt fir einen Uber das aliqguote Ausmaf hinaus konsumierten Jahresur-
laub muss vom Arbeitnehmer grundsatzlich nicht rickerstattet werden.

In zwei Ausnahmefallen muss der Arbeitnehmer dennoch den Mehrkonsum rucker-
statten:

®unberechtigter vorzeitiger Austritt oder

@verschuldete Entlassung

Abfertigung ,,Alt* und ,,Neu*

Das Mitarbeitervorsorgegesetz ist fir alle Arbeitsverhaltnisse anzuwenden. Die alte
Regelung ist nur gultig fur Dienstverhaltnisse, die vor dem 1.1.2003 begonnen wur-
den.

Dabei ist der Arbeitgeber verpflichtet, ab Beginn eines Arbeitsverhaltnisses einen
laufenden Beitrag i. H. v. 1,53 % der Sozialversicherungsbemessungsgrundlage als
laufenden Abfertigungsbeitrag an die Osterreichische Gesundheitskasse abzufiihren.
Die Osterreichische Gesundheitskasse leitet die Abfertigungsbeitrdge an die vom
Arbeitgeber ausgewahlte zustandige betriebliche Vorsorgekasse weiter.

Die Arbeitgeberin bzw. der Arbeitgeber und die Arbeitnehmerin bzw. der Arbeitneh-
mer konnen auch einvernehmlich mit Ansprichen aus dem Abfertigungssystem



LAIt“ zur Ganze oder teilweise in das neue System wechseln. Der Ubertritt muss fiir
seine Gultigkeit schriftlich vereinbart werden. Nach einem Teil- oder Volllibertritt
werden die Arbeitnehmer im System Abfertigung ,,Neu“ gefihrt und monatlich der
Abfertigungsbeitrag einbezahlt.

1) TeilUbertritt

Beim teilweisen Ubertritt in das Abfertigungssystem ,,Neu* wird der bereits erworbe-
ne Anspruch an Monatsentgelten ,eingefroren® Fur den eingefrorenen Teil der
Abfertigung gelten die Regeln des Abfertigungssystems , Alt* weiter und er kommt
unter bestimmten Voraussetzungen am Ende des Dienstverhaltnisses zur Auszah-
lung (bspw. kein Auszahlungsanspruch bei Selbstkindigung). Fur Zeitrdume ab dem
TeilUbertritt gilt jedoch ausschlieflich das Abfertigungssystem ,,Neu“.

2) VollUbertritt

Beim Vollubertritt werden die bisher angesammelten fiktiven Abfertigungsanspru-
che in einen Kapitalbetrag umgewandelt und in die betriebliche Vorsorgekasse uber-
tragen. Die Summe der Einzahlung sollte mind. 50 % des fiktiven Abfertigungsbetra-
ges ausmachen und darf nicht héher sein als dieser. Die Uberweisung dieses Betra-
ges kann, nach Vereinbarung mit der betrieblichen Vorsorgekasse, auch in Raten
erfolgen und ist binnen funf Jahren zur Ganze einzubezahlen.

Abfertigungszahlungen nach dem System ,,Alt*

Abfertigungszahlungen nach dem System , Alt*

Dauer des Dienstverhéltnisses Anspruch auf Monatsentgelte "
nach 3 vollen Jahren 2

nach 5 vollen Jahren 3

nach 10 vollen Jahren 4

nach 15 vollen Jahren 6

nach 20 vollen Jahren 9

nach 25 vollen Jahren 12

1

) Monatsentgelt: laufendes/r Entgelt/Lohn und anteiliger Urlaubszuschuss, Weih-
nachtsremuneration, Leistungspramie, Provision, Sachbezlge, regelmafiges Uber-
stundenentgelt, Zuschldge, Beihilfen etc.



Arbeitsrechtliche Besonderheiten bei Lehrverhaltnissen

Der Lehrvertrag ist zwingend schriftlich zwischen Lehrling (bei Minderjahrigkeit sei-
nem gesetzlichen Vertreter) und dem/der Lehrberechtigten abzuschlief3en. Nichtein-
haltung der Schriftlichkeit zieht jedoch keine Nichtigkeit nach sich.

Beendigung von Lehrverhaltnissen

Zeitablauf

Das Lehrverhaltnis endet in der Regel automatisch durch Zeitablauf. Im Normalfall
ist dies mit Ablauf der im Lehrvertrag vereinbarten Dauer der Lehrzeit oder bei
erfolgreich abgelegter Lehrabschlussprifung mit Ende der Kalenderwoche, in der
die Lehrabschlussprufung bestanden wurde. Ab dem folgenden Tag beginnt die
Behaltefrist mit dem erhéhten Facharbeiterlohn bzw. Angestelltengehalt. Die bzw.
der Lehrberechtigte ist verpflichtet, den Lehrling nach Beendigung der Lehrzeit drei
Monate in seinem erlernten Beruf im Betrieb weiter zu behalten (wenn mehr als die
Halfte der vorgesehenen Lehrzeit bei ihm absolviert wurde) und der Kollektivvertrag
keine langere Behaltefrist vorsieht. Verbrachte der Lehrling weniger als die Halfte
der vorgesehenen Lehrzeit im Unternehmen, ist der Lehrling nur eineinhalb Monate
in seinem erlernten Beruf im Betrieb zu behalten.

Auflosung wahrend der Probezeit

Wahrend der ersten drei Monate (sofern in dieser Zeit der Lehrling seine Schulpflicht
in einer lehrgangsmapigen Berufsschule erfullt wahrend der ersten sechs Wochen
der Ausbildung im Lehrbetrieb) konnen sowohl der Lehrberechtigte als auch der
Lehrling das Lehrverhaltnis jederzeit einseitig ohne Angabe von Grunden schriftlich
l6sen.

Die vorzeitige Auflésung eines Lehrverhaltnisses bedarf zu ihrer Rechtswirksamkeit
der Schriftform. Bei der Auflésung durch einen minderjahrigen Lehrling ist aufer-
dem die Zustimmung der gesetzlichen Vertreter notwendig.

Einseitige Auflésung des Lehrverhaltnisses
Die Auflésung des Lehrverhaltnisses bedarf der Schriftform. Bei einem minderjahri-
gen Lehrling mussen die Eltern von der Auflésung verstandigt werden.

Durch den Lehrberechtigten

Die einseitige Auflosung des Lehrverhaltnisses durch die bzw. den Lehrberechtigten
ist nur bei schwerwiegenden Verfehlungen seitens des Lehrlings (langes Fernbleiben
von der Arbeit, wiederholte grobe Pflichtverletzung trotz Ermahnung, Diebstahl etc.)
maoglich.



Diese Auflésungsgrinde werden durch die Rechtsprechung sehr restriktiv gehand-
habt, sodass diese Art der Aufldsung in der Praxis bei schwerwiegenden Fallen man-
gelnder Eignung oder Motivation des Lehrlings zur Erlernung des Lehrberufes kaum
zur Anwendung kommt.

Durch den Lehrling

Wenn dem Lehrling die Fortsetzung der Ausbildung unzumutbar wird (Vorenthaltung
der Lehrlingsentschadigung, massive Arbeitszeitiberschreitung, grob mangelhafte
Ausbildung, Gesundheitsschadigung, Misshandlung etc.), kann dieser das Lehrver-
haltnis berechtigt vorzeitig auflésen. Bei minderjahrigen Lehrlingen bedarf die vor-
zeitige Auflésung der Zustimmung der gesetzlichen Vertreter.

Auperordentliche Auflosung des Lehrverhaltnisses

Sowohl die bzw. der Lehrberechtigte als auch der Lehrling konnen das Lehrverhalt-
nis einseitig auflésen:

@Zum Ablauf des letzten Tages des ersten Lehrjahres

@Bei Lehrberufen mit einer festgelegten Dauer der Lehrzeit von drei, dreieinhalb oder vier Jahren
zum Ablauf des letzten Tages des zweiten Lehrjahres

Dabei ist die Frist von einem Monat einzuhalten. Die auf3erordentliche Auflésung des
Lehrverhaltnisses durch einen minderjahrigen Lehrling bedarf der Zustimmung des
gesetzlichen Vertreters.

Die auBerordentliche Auflésung durch den Lehrberechtigten ist nur dann wirksam,
wenn vor der Auflésung ein Mediationsverfahren durchgefihrt wurde. Dabei mussen
verschiedene Fristen eingehalten werden.

Durch den Lehrberechtigten ist die auperordentliche Aufldsung des Lehrverhaltnis-
ses nur dann wirksam, wenn der Lehrberechtigte die beabsichtigte auf3erordentliche
Auflésung und die geplante Aufnahme eines Mediationsverfahrens dem Lehrling, der
Lehrlingsstelle, der regionalen Geschaftsstelle des Arbeitsmarktservice, der Arbei-
terkammer und gegebenenfalls dem Betriebsrat sowie dem Jugendvertrauensrat
spatestens am Ende des neunten oder einundzwanzigsten Lehrmonats mitgeteilt
hat.

Einvernehmliche Auflésung des Lehrverhaltnisses

Bei einer einvernehmlichen Auflésung muss eine Bescheinigung eines Arbeits- und
Sozialgerichtes oder der Kammer fur Arbeiter und Angestellte vorliegen, aus der
hervorgeht, dass der Lehrling Uber die Bestimmungen betreffend die Endigung und



die vorzeitige Auflésung des Lehrverhaltnisses belehrt wurde. Diese Bescheinigung
ist der Auflésungsanzeige an die Lehrlingsstelle anzuschliefen.

Arbeitsrechtliche Besonderheiten bei freien
Dienstverhaltnissen

Eine freie Dienstnehmerin bzw. ein freier Dienstnehmer schuldet ihre bzw. seine
Arbeitskraft gegen Entgelt, ohne jedoch hinsichtlich Arbeitszeit, Arbeitsort und
Arbeitsablauf gebunden zu sein. In der Praxis ist die Abgrenzung zwischen freiem
und echtem Dienstnehmer nicht immer leicht, darum sollte jeder Fall spezifisch
gepruft werden.

In der Sozialversicherung sind auch fur freie Dienstnehmer Beitrage an die zustandi-
ge Osterreichische Gesundheitskasse abzurechnen und abzufiihren. Hierzu wird bei
der Osterreichischen Gesundheitskasse eine eigene Beitragskontonummer fiir freie
Dienstnehmer benétigt. Weiters ist auch fur freie Dienstnehmer der sozialversiche-
rungsrechtliche Teil des Jahreslohnzettels an die Osterreichische Gesundheitskasse
zu Ubermitteln.

Im Steuerrecht sind freie Dienstnehmer wie Selbstandige zu behandeln und umsatz-
steuer- und einkommensteuerpflichtig. Der Auftraggeber hat daher anstatt des
Lohnzettels (L16) eine Jahresmeldung (Formular E109a) zu Ubermitteln, in welcher
die geleisteten Entgelte inkl. Umsatzsteuer zu melden sind.

Das allgemeine Arbeitsrecht ist auf freie Dienstverhaltnisse nicht anwendbar. Es gel-
ten nur folgende arbeitsrechtliche Regelungen:

@Das Dienstnehmerhaftpflichtgesetz (DNHG) ist auch auf arbeitnehmeréhnliche freie Dienstnehmer
anwendbar, weshalb die Schadenersatzpflicht des freien Dienstnehmers beschrankt ist.

@Freie Dienstnehmer haben Anspruch auf Ausstellung eines Dienstzettels.

@FUr freie Dienstnehmer gelten ab 2026 folgende Kiindigungsregelungen: Im ersten Jahr 4 Wochen
Kundigungsfrist, nach zwei Dienstjahren 6 Wochen. Der Kiindigungstermin: zum 15. oder Monats-
letzten eines Kalendermonats. Das erste Monat kann als Probezeit vereinbart werden. Die Fristen
und Termine gelten fur Dienstgeber wie auch fir Dienstnehmer. Bessere Vereinbarungen zu Guns-
ten des Dienstnehmers sind méglich.

Kollektivvertragliche Abweichungen

Die beschriebenen arbeitsrechtsrechtlichen Regelungen geben die aktuelle Gesetz-
lage wieder. Ist ein Kollektivvertrag vorhanden, so kdnnen die darin enthaltenen
Bestimmungen von den gesetzlichen Regelungen abweichen.



Stand: 1. Janner 2026

Trotz sorgfaltiger Datenzusammenstellung kdnnen wir keine Gewahr fur die Vollstan-
digkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen GUbernehmen. Bei weiteren
Fragen stehen wir Ihnen im Rahmen unserer Berufsberechtigung jederzeit gerne fir
eine personliche Beratung zur Verfugung.

Mit diesem QR-Code gelangen Sie schnell und einfach auf
diese Seite

Scannen Sie ganz einfach mit einem QR-Code-Reader auf
Ihrem Smartphone die Code-Grafik links und schon gelangen
Sie zum gewunschten Bereich auf unserer Homepage.




	Arbeitsrecht
	Begründung des Arbeitsverhältnisses
	Mindestinhalt des Dienstzettels

	Schriftlicher Arbeitsvertrag
	Inhalt des schriftlichen Arbeitsvertrages
	Probezeit

	Rechte und Pflichten während des Arbeitsverhältnisses
	Arbeitszeit und Arbeitsruhe (Mittagspause)
	Urlaubsanspruch
	Wie viele Tage Urlaub stehen zu?


	Beendigung des Arbeitsverhältnisses
	Kündigung durch den Arbeitgeber
	Kündigung durch den Arbeitnehmer
	Einvernehmliche Auflösung des Arbeitsverhältnisses
	Vorzeitige Auflösung aus schwerwiegendem Grund (Entlassung/Austritt)
	Entlassung
	Vorzeitiger Austritt

	Urlaubsersatzleistung
	Berechnungsschritte der Urlaubsersatzleistung
	Beispiel:

	Abfertigung „Alt“ und „Neu“
	Abfertigungszahlungen nach dem System „Alt“
	Arbeitsrechtliche Besonderheiten bei Lehrverhältnissen
	Beendigung von Lehrverhältnissen
	Zeitablauf
	Auflösung während der Probezeit
	Einseitige Auflösung des Lehrverhältnisses
	Durch den Lehrberechtigten
	Durch den Lehrling


	Außerordentliche Auflösung des Lehrverhältnisses
	Einvernehmliche Auflösung des Lehrverhältnisses

	Arbeitsrechtliche Besonderheiten bei freien Dienstverhältnissen

	Kollektivvertragliche Abweichungen


